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Vorwort zur geplanten Satzungsneufassung auf der JHV am 15.4.24 
 
 Die Satzungsneufassung wird hauptsächlich nötig aufgrund der geplanten 

Vorstandsstrukturänderung ab der JHV 2025 -> §9 Abs. 1 und 2 
 Die Gelegenheit wird dabei gleich genutzt, um einige andere Passagen 

anzupassen, aufgrund: 
o Aufnahme von Neuerungen in der Mustersatzung des BLSV (an diese ist 

unsere Satzung stark angelehnt) 
o Über die Jahre angesammelte kleinere Änderungsbedarfe, die aber allein 

keine Satzungsänderung nötig gemacht haben. 
o Gesetzesänderungen bzw. Änderungen von Vorschriften / Vorgaben (z.B. 

Datenschutz), die aber allein keine Satzungsänderung nötig gemacht 
haben. 

o „unschönen bzw. nicht ganz passenden Formulierungen“ 
o praxisfremden oder veralteten Vorgehensweisen. 

 Oftmals wird Vereinsausschuss durch Vorstand ersetzt.  
o Hintergrund: ursprünglich gab es bei uns im Verein fast ausschließlich 

Vereinsausschuss-Sitzungen (= Vorstand + Abteilungsleiter + 
Jugendleiter) und nur sehr wenige bis gar keine Vorstandssitzungen. 
Dieses Verhältnis hat sich jedoch in den letzten Jahren deutlich gedreht 
und wird sich durch die neue Struktur nochmal mehr in die Richtung 
ändern, dass es hauptsächlich Vorstandssitzungen gibt und weniger 
Vereinsausschuss-Sitzungen.  
In Vorstandssitzungen werden Themen behandelt, die übergreifend sind u. 
größtenteils die Abteilungen nicht oder erst „in 2. Instanz“ tangieren (z.B. 
Vermietungen/Verpachtungen, Vermögensverwaltung, 
Finanzangelegenheiten, Grundstücks-/ Geländethemen, Gebäudetechnik, 
Strom/Heizung/Wasser, Satzungen/Ordnungen, Mitgliederverwaltung, 
Gastwirtschaft, allgemeine Themen bzgl. Turnräume, Homepage, 
Ehrenamt, Vergütungen, Spenden (-bescheinigungen), etc. pp.) 

o All diese reinen Hauptvereins-, übergreifenden u. allgemeinen Themen 
werden entweder nur im Vorstand behandelt oder wenn sie im 2.Schritt 
auch die Abteilungen betreffen, im Vorstand vorbehandelt bzw. vorbereitet 
u. nur das in die Abteilungen gebracht, was diese auch betrifft. 

 
 
Rote Schrift durchgestrichen = soll rausgenommen werden. 
Grüne Schrift = soll neu aufgenommen bzw. durch etwas anderes ersetzt werden. 
Blau Schrift kursiv = Erläuterung der geplanten Änderung. 
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SATZUNG 

 
 

§ 1 - Name, Sitz, Geschäftsjahr 
(1)  Der Verein führt den Namen „Verein für Leibesübungen Egenburg e.V.“, abgekürzt „VfL 

Egenburg". 

(2)  Der Verein hat seinen Sitz in Egenburg und ist im Vereinsregister eingetragen. 

(3)  Die Vereinsfarben sind weiß/blau. 

(4)  Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

(5)  Der Verein ist Mitglied des Bayerischen Landes-Sportverbandes e.V. . Durch die 
Mitgliedschaft von Einzelpersonen zum Verein wird auch die Zugehörigkeit der 
Einzelpersonen zum Bayerischen Landes-Sportverband vermittelt. 
 
 
 

§ 2 - Vereinszweck und Gemeinnützigkeit 
(1)  Vereinszweck ist die Pflege und Förderung des Sports. 

(2)  Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. 

 

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
 

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die 
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Der Verein darf keine 
Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigen. Ausgeschiedene oder 
ausgeschlossene Mitglieder haben keinen Anspruch auf das Vereinsvermögen. Eine 
Änderung im Status der Gemeinnützigkeit zeigt der Verein unverzüglich dem 
Bayerischen Landes-Sportverband e.V., den betroffenen Fachverbänden sowie dem 
zuständigen Finanzamt für Körperschaften an. 
 

 

§ 3 - Vereinstätigkeit 
(1)  Die Verwirklichung des Vereinszwecks sieht der Verein insbesondere in 
 

• Abhaltung eines geordneten Turn-, Sport- und Spielbetriebes 
 

• Durchführung von Versammlungen, Vorträgen, Kursen und sportlichen 
Veranstaltungen 

 
• sachgemäße Ausbildung und Einsatz von Übungsleitern. 

 
(2)  Der Verein ist politisch und konfessionell neutral. 
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§ 4 - Vergütungen für die Vereinstätigkeit 
 
(1)  Die Vereins- und Organämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt, soweit nicht 

diese Satzung etwas anderes bestimmt. 
 
(2)  Bei Bedarf können Vereins- und Organämter im Rahmen der haushaltsrechtlichen 

Möglichkeiten entgeltlich auf der Grundlage eines Dienstvertrages oder gegen Zahlung 
einer angemessenen - auch pauschalierten - Aufwandsentschädigung auch über den 
Höchstsätzen nach § 3 Nr. 26 a EStG ausgeübt werden. 

 
(3)  Die Entscheidung über eine entgeltliche Vereinstätigkeit nach Absatz (2) trifft der 

Vereinsausschuss Vorstand. Gleiches gilt für die Vertragsinhalte und die 
Vertragsbeendigung. Für die Entscheidung einer angemessenen entgeltlichen 
Vereinstätigkeit der Vorstandsmitglieder ist der Vereinsausschuss zuständig. Hinweis 
Rechtsservice BLSV: Sonst könnte der Vorstand selbst über ein Entgelt an die eigenen 
Vorstandsmitglieder entscheiden! 

 
(4)  Der Vereinsausschuss Vorstand ist ermächtigt, Tätigkeiten für den Verein gegen Zahlung 

einer angemessenen Vergütung oder pauschalierten Aufwandsentschädigung zu 
beauftragen. Maßgebend ist die Haushaltslage des Vereins. 

 
(5)  Zur Erledigung der Geschäftsführungsaufgaben und zur Führung der Geschäftsstelle ist 

der Vorstand ermächtigt, im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten, 
Beschäftigte anzustellen. Diesbzgl. ist derzeit (und auch in naher Zukunft) nichts angedacht, 
jedoch ist dieser Passus in der BLSV-Mustersatzung enthalten u. es bestünde im Fall der Fälle 
gleich die Möglichkeit, dies zu tun. 

 
(6) Im Übrigen haben die Mitglieder und Mitarbeiter des Vereins einen Aufwendungs-

ersatzanspruch nach § 670 BGB für solche Aufwendungen, die ihnen durch die Tätigkeit 
für den Verein entstanden sind. Hierzu gehören insbesondere Fahrtkosten, Reisekosten, 
Porto, Telefon usw. . 

 
(7)  Der Anspruch auf Aufwendungsersatz kann nur innerhalb einer Frist von drei Monaten 

nach seiner Entstehung geltend gemacht werden. Erstattungen werden nur gewährt, 
wenn die Aufwendungen mit Belegen und Aufstellungen, die prüffähig sein müssen, 
nachgewiesen werden. 

 
(8)  Vom Vereinsausschuss Vorstand kann beschlossen werden, die 

Aufwandsentschädigung nach Abs. 2 und den Aufwendungsersatz nach Abs. 6 im 
Rahmen der steuerrechtlichen Möglichkeiten auf Pauschalbeträge und Pauschalsätze zu 
begrenzen. 

 
(9)  Weitere Einzelheiten regelt die Finanzordnung des Vereins. 
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§ 5 – Mitgliedschaft 
 
(1)  Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden. 
 
(2)  Über den schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. Mit Beschlussfassung 

beginnt die Mitgliedschaft. Ist nicht die Praxis: Es wird kein Beschluss bei Aufnahmen von 
Neumitgliedern gefasst. Die Mitgliedschaft beginnt, nachdem ein vollständiger Antrag 
vorgelegt und das Mitglied in die Mitgliederverwaltung des Vereins aufgenommen wurde. 
Der Aufnahmeantrag Minderjähriger bedarf der Unterschrift der gesetzlichen Vertreter. 

 
(3)  Wird der Aufnahmeantrag abgelehnt, kann schriftlich Widerspruch eingelegt werden. 

Über den Widerspruch entscheidet abschließend der Vereinsausschuss Vorstand.  
 
(4)  Die Übertragung des Stimmrechtes ist nicht möglich. 
 
(5)  Mitglieder haben erst mit Vollendung des 18. Lebensjahres passives Wahlrecht. 

Abweichend besteht für Wahlen von Jugendvertretungen ein passives Wahlrecht mit 
Vollendung des 14. Lebensjahres. Die Bestellung eines Minderjährigen wird erst mit der 
Einwilligung des gesetzlichen Vertreters wirksam. Somit wird die Wahl von Jugendlichen in 
der Jugendarbeit ermöglicht! 

 
(6)  Mitglieder, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, sind stimmberechtigt. 
 
(7)  Die Zahl der Mitglieder ist unbegrenzt. 
 
(8)  Jedes Mitglied ist berechtigt, die Vereinseinrichtungen nach Maßgabe der Satzung und 

der Vereinsordnungen zu nutzen. 
 
(9)  Jedes Mitglied ist berechtigt, beim Vorstand auch außerhalb der Mitgliederversamm-

lungen Vorschläge und Anträge einzureichen. 
 
(10)  Jedes Mitglied kann mehreren Abteilungen beitreten. Die Mitgliedschaft im Hauptverein 

ist jedoch zwingende Voraussetzung für den Beitritt in eine Abteilung. Der Beitritt in eine 
Abteilung ist allerdings nicht zwingend erforderlich. 

 
(11)  Mitglieder können zu besonderen Anlässen und für besondere Verdienste geehrt 

werden. Einzelheiten regelt die Ehrenordnung. 
 
 
 
§ 6 - Beendigung der Mitgliedschaft / Ordnungsmaßnahmen 
 
(1)  Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod des Mitglieds, sowie bei 

Auflösung des Vereins. Mit der Beendigung der Mitgliedschaft enden automatisch etwaig 
vom Betroffenen ausgeübte Vereinsämter. 

 
(2)  Der dem Vorstand Verein gegenüber schriftlich zu erklärende Austritt ist jederzeit zum 

31.12. des jeweiligen Kalenderjahres möglich. Eine Frist ist dabei nicht einzuhalten. 
 
(3)  Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, 
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a) wenn das Mitglied trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung seiner  Beitragspflicht   
     nicht nachgekommen ist, 
 
b) wenn der Wohn- bzw. Aufenthaltsort trotz Nachforschung nicht ausfindig gemacht 
     und ein Mahnschreiben somit nicht zugestellt werden kann (sog. Streichung), 
 
c) wenn das Mitglied in erheblicher Weise gegen den Vereinszweck verstößt, 
 
d) wenn das Mitglied in grober Weise gegen die Vereinssatzung und/oder Ordnungen 
     bzw. gegen die Interessen des Vereins oder gegen Beschlüsse und/oder 
     Anordnungen der Vereinsorgane verstößt, 
 
e) wenn es das Mitglied sich unehrenhaft verhält, sowohl innerhalb als auch außerhalb   
    des Vereinslebens, 
 
f) wenn das Mitglied die Amtsfähigkeit nach § 45 StGB verliert. 
 
g)  
 

(4)  Über den Ausschluss entscheidet der Vereinsausschuss Vorstand mit einfacher   
Mehrheit. 
Übt das Mitglied ein Amt in einem Vereinsorgan aus, so entscheidet in Abweichung von 
Satz 1 das Organ, das für die Bestellung des Vereinsorgans zuständig ist. Dem Mitglied 
ist vorher Gelegenheit zur Äußerung zu geben. Gegen den Beschluss des 
Vereinsausschusses Vorstands ist innerhalb von 4 Wochen nach Bekanntgabe die 
schriftliche Anrufung der Mitgliederversammlung zulässig. Diese entscheidet alsdann auf 
ihrer nächsten Mitgliederversammlung vereinsintern endgültig. Ist bereits die 
vereinsinterne, erstinstanzliche Zuständigkeit der Mitgliederversammlung für den 
Ausschlussbeschluss begründet, so entfällt die Möglichkeit der vereinsinternen, 
zweitinstanzlichen Überprüfung des Ausschlussbeschlusses durch die 
Mitgliederversammlung. Der Betreffende kann den Ausschlussbeschluss binnen eines 
Monats gerichtlich anfechten. Nimmt das Mitglied die Möglichkeit des vereinsinternen 
Anfechtungsverfahrens nicht fristgemäß wahr und/oder ficht das Mitglied den 
Ausschlussbeschluss nicht binnen eines Monats nach Beschlussfassung durch die 
Mitgliederversammlung gerichtlich an, so wird der Beschluss wirksam. Eine gerichtliche 
Anfechtung ist dann nicht mehr möglich. Die Frist beginnt jeweils mit der Zustellung des 
Ausschlussbeschlusses bzw. des vereinsintern, zweitinstanzlich entscheidenden Organs 
zu laufen. 
 

(5)  Wenn es die Interessen des Vereins gebieten, kann der Vereinsausschuss Vorstand 
seinen Beschluss für vorläufig vollziehbar erklären. 

 
(6)  Die Wiederaufnahme eines ausgeschlossenen Mitgliedes ist frühestens nach Ablauf 

eines Jahres möglich. Über den Antrag entscheidet das Organ, das letztlich über den 
Ausschluss entschieden hat. 

 
(7)  Ein Mitglied kann nach vorheriger Anhörung vom Vereinsausschuss Vorstand bei 

Vorliegen einer der in Absatz 3 für den Vereinsausschluss genannten Voraussetzungen 
mit folgenden Ordnungsmaßnahmen gemaßregelt werden: 

 
a) Verweis 
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b) Ordnungsgeld bis zum Höchstbetrag von 100,- €, 
 

c) Ausschluss für längstens ein Jahr an der Teilnahme an sportlichen und sonstigen   
    Veranstaltungen des Vereins oder der Verbände, welchen der Verein angehört, 
 
d) Betretungs- und Benutzungsverbot für längstens ein Jahr für alle vom Verein     
    betriebenen Sportanlagen und Gebäude. 
 

(8)  Alle Beschlüsse sind dem betroffenen Vereinsmitglied mittels eingeschriebenen Briefes 
oder per Boten zuzustellen; die Wirkung des Ausschlussbeschlusses tritt jedoch bereits 
mit der Beschlussfassung ein. 

 
(9)  Bei Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen alle Ansprüche aus dem Mitgliedschafts-

verhältnis. Noch ausstehende Verpflichtungen aus dem Mitgliedschaftsverhältnis, 
insbesondere ausstehende Beitragspflichten, bleiben hiervon jedoch unberührt. 

 
 
 
§ 7 - Beiträge, Umlagen, sonstige Leistungen 
 
(1)  Jedes Mitglied ist zur Zahlung des Jahresbeitrages (Geldbeitrages) verpflichtet. 

Einmalige Aufnahmegebühren können beschlossen werden. 
 
(2)  Die Abteilungen können Abteilungsbeiträge und Abteilungsaufnahmegebühren erheben. 
 
(3)  Bei Bedarf des Vereins können auch sonstige Leistungen in Form von Hand- und 

Spanndiensten beschlossen werden. Die Hand- und Spanndienste können bezogen auf 
den Hauptverein, jedoch auch abteilungsspezifisch angeordnet werden. 

 
(4)  Jedes Mitglied ist verpflichtet, dem Verein Änderungen der Bankverbindung und der 

Anschrift mitzuteilen. 
 
(5)  Mitgliedern, die nicht am Lastschriftverfahren teilnehmen, kann eine Bearbeitungs-

gebühr, welche durch einen erhöhten Verwaltungsaufwand bedingt ist, in Rechnung 
gestellt werden. Die Höhe der Bearbeitungsgebühr ist durch Vorstandsbeschluss 
festzusetzen. 

 
(6)  Die Beschlussfassung über die Aufnahmegebühren und Beiträge gemäß § 7 Abs. 1 und 

deren Fälligkeit erfolgt durch die Mitgliederversammlung.  
 

Die Beschlussfassung über die Aufnahmegebühren und Beiträge gemäß § 7 Abs. 2 und 
deren Fälligkeit erfolgt durch die jeweilige Abteilungsversammlung mit Genehmigung des 
Vorstandes. 
 

Einem Mitglied, das unverschuldet in eine finanzielle Notlage geraten ist, können die 
Beiträge gemäß § 7 Abs. 1 und 2 gestundet oder für die Zeit der Notlage ganz oder 
teilweise erlassen werden. Über ein Stundungs- oder Erlassgesuch entscheidet der 
Vorstand. 
 

(7)  Die Geldbeiträge, Umlagen und sonstigen Leistungen dürfen nicht so hoch sein, dass die 
Allgemeinheit von der Mitgliedschaft ausgeschlossen wird. Die Fälligkeit tritt ohne 
Mahnung ein. 
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(8) Ehrenmitglieder sind von der Zahlung der Beiträge gemäß § 7 Abs. 1 und 2 befreit. 
Mitglieder, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sind von der Erbringung 
der Hand- und Spanndienste gemäß § 7 Abs. 3 befreit. 
 
 
 

§ 8 - Organe des Vereines 
 
(1)  Organe des Vereines sind: 

 der Vorstand 
 der Vereinsausschuss 
 die Mitgliederversammlung 

 
 
 

§ 9 – Vorstand 
 
(1)  Der Vorstand besteht aus dem 

 1. Vorsitzenden 
 2. Vorsitzenden 
 1. Kassier 
 2. Kassier 
 Schriftführer 
 6 Ressortleitern 
Das sind die 8 neuen Vorstandsämter der neuen Struktur. 

 
(2) Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung mit Geschäftsverteilung. Es könnten hier 
die einzelnen Aufgabenbereiche der Vorstandsmitglieder aufgelistet werden. Das würde aber den Umfang 
der Satzung sprengen. Es wird lt. BLSV-Mustersatzungsformulierung die Möglichkeit eingeräumt, diese 
Aufgabenbereiche in der Geschäftsordnung gesondert zu beschreiben. Dies hat auch den Vorteil, dass 
die Aufgabenverteilung leicht per Vorstandsbeschluss geändert werden kann, ohne dass eine 
Satzungsänderung nötig wird. 
 
(3)  Die Mitgliederversammlung kann darüber hinaus noch Beisitzer für bestimmte 

Aufgabengebiete wählen. Jeder Beisitzer ist voll stimmberechtigt. Jedes 
Vorstandsmitglied hat in den Vorstandssitzungen eine Stimme. 

 
(4)  Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den 1. Vorsitzenden und den 2. 

Vorsitzenden jeweils allein vertreten (Vorstand im Sinne des § 26 BGB). 
 
(5)  Der Vorstand wird durch den Beschluss der Mitgliederversammlung auf die Dauer von 2 

Jahren gewählt. Er bleibt jedoch bis zur satzungsgemäßen Neuwahl des Vorstandes im 
Amt. Der Vorstand Ein Vorstandsmitglied kann sein Amt jederzeit niederlegen, sofern 
dies nicht zur Unzeit erfolgt. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vor Ablauf der 
Amtsperiode aus, so ist vom Vereinsausschuss für den Rest der Amtszeit ein neues 
Vorstandsmitglied hinzuzuwählen. 

 

Kann durch die Mitgliederversammlung kein rechtsfähiger Vorstand gewählt werden, so 
hat der zuletzt bestehende Vorstand die Aufgabe, dies umgehend dem zuständigen 
Registergericht sowie dem Bayerischen Landes-Sportverband und den betroffenen 
Sportfachverbänden anzuzeigen. 
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(6)  Eine Wiederwahl ist möglich. 
 
(7)  Verschiedene Vorstandsämter können von einer Person nur dann wahrgenommen 

werden, wenn ein Vorstandsmitglied frühzeitig ausscheidet und dieses Amt durch eine 
Nachwahl im Vereinsausschuss nicht besetzt werden kann. Das gilt jedoch nur bis zur 
nächsten Mitgliederversammlung mit ordnungsgemäßen Neuwahlen. Satz 1 und 2 gelten 
nicht für den 1. und den 2. Vorsitzenden, die jeweils zugleich das Amt eines 
Ressortleiters innehaben können. Gegebenenfalls reduziert sich dann die Anzahl der 
Mitglieder des Vorstands auf 7 bzw. 6 Vorstandsmitglieder. Mit diesem Zusatz wird die 
Möglichkeit eingeräumt, dass der 1. und/oder 2. Vorsitzende auch gleichzeitig Leiter eines 
Ressorts sein kann (aber nicht muss -> Flexibilität wahren, was auch die Amtssuche künftig 
erleichtern kann). Insbesondere können jedoch Vorstandsmitglieder kein weiteres Amt in 
einem Aufsichtsorgan des Vereines wahrnehmen. 

 
(9)  Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins. auf Anweisung des Vereinsausschusses. 

Ist nicht die Praxis. Im Innenverhältnis können die Verfügungsbeschränkungen der 
Vereinsorgane durch die Finanzordnung geregelt werden. Lt. BLSV-Mustersatzung besteht 
die Möglichkeit, diese Betragsbeschränkungen im Rahmen einer zu erlassenden Finanzordnung 
vorzunehmen (dort steht es heute auch schon zusätzlich drin). Dies hat den Vorteil, dass man 
etwaige Wertgrenzen in der Finanzordnung jederzeit ändern kann, ohne die Satzung wieder 
ändern zu müssen. Außerdem ist das eine Regelung, die rein im Innenverhältnis gilt, egal, ob dies 
in der Satzung oder in einer Ordnung steht. Die eigentliche Vertretungsbefugnis steht in Absatz 4. 
gelten folgende Verfügungsbeschränkungen für Rechtsgeschäfte jeglicher Art für den 
jeweiligen Einzelfall, wobei bei Dauerschuldverhältnissen auf den Jahresgeschäftswert 
abzustellen ist: 

 
 Bis 1.000,00 €  1. oder 2. Vorsitzender allein, 

 
 1.000,01€ - 5.000,00€ 1. und 2. Vorsitzender gemeinsam oder 1. oder 2. 

Vorsitzender gemeinsam mit dem Kassier oder Schriftführer  
 

 5.000,01 € - 10.000,00 € Mit Genehmigung des Vorstands, 
 

 ab 10.000,01 € Mit Genehmigung des Vereinsausschusses. 
 

(10)  Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend 
sind. Dies gilt auch unabhängig davon, ob alle Vorstandsämter besetzt sind. Hinweis 
Rechtsservice BLSV: ansonsten besteht die Gefahr, dass der Vorstand theoretisch nicht mehr 
beschlussfähig ist, wenn gerade ein Amt nicht besetzt ist. Beschlüsse werden mit einfacher 
Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. 
Stimmenthaltungen werden als ungültige Stimmen gezählt. Jedes Mitglied des 
Vorstandes hat eine Stimme. Jede Stimme zählt gleich. 

 
(11)  Zur Auflösung von Abteilungen ist die Zustimmung des Vorstandes mit einfacher 

Stimmenmehrheit notwendig. 
 
(12) Der Vorstand ist unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB ermächtigt, 

Änderungen oder Ergänzungen der Satzung vorzunehmen, die zur Behebung 
gerichtlicher oder behördlicher Beanstandungen erforderlich oder zweckdienlich sind. Für 
Satzungsänderungen, die unumgänglich nötig sind, um Gesetze/Vorschriften einzuhalten, wird 
hiermit nicht die Zustimmung der MG-Versammlung benötigt (= neuer Passus in BLSV-
Mustersatzung). 
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(13)  Weitere Einzelheiten regeln die Vereinsordnungen. 
 
 
 
§ 10 – Vereinsausschuss 
 
(1)  Der Vereinsausschuss setzt sich zusammen aus 

 den Mitgliedern des Vorstandes, 
 den Abteilungsleitern, 
 den Jugendleitern. 

 
(2)  Der Vereinsausschuss tritt mindestens zweimal im Jahr zusammen, ansonsten = unnötige 

„Selbsteinschränkung“ (für Vorstandssitzungen gibt es ebenfalls keine Regelung einer 
Mindestanzahl von Sitzungen) nach Bedarf zusammen oder wenn ein Drittel seiner 
Mitglieder dies beantragt. Die Sitzungen werden durch den 1. Vorsitzenden, im Falle 
dessen Verhinderung durch ein anderes Vorstandsmitglied einberufen und geleitet. 
Abteilungsleiter und Jugendleiter können sich bei den Sitzungen von anderen Mitgliedern 
des jeweiligen Abteilungsvorstandes vertreten lassen. Die Vertreter sind voll 
stimmberechtigt. 

 
(3)  Der Vereinsausschuss ist das leitende Organ des Vereins, er führt die Geschäfte, die 

vom Vorstand zu vollziehen sind. War bisher auch nicht die Praxis. Der Vereinsausschuss 
berät den Vorstand. So steht es auch in der Mustersatzung des BLSV Weitere Aufgaben 
ergeben sich aus der Satzung. Durch Beschluss kann die Mitgliederversammlung 
weitergehende Einzelaufgaben übertragen. 

 
(4)  Der Vereinsausschuss ist beschlussfähig, sobald mindestens die Hälfte der Vereinsaus-

schussmitglieder anwesend sind. 
 
(5)  Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit gilt 

der Antrag als abgelehnt. Stimmenthaltungen werden als ungültige Stimmen gezählt. 
Jede Stimme zählt gleich. 

 
 
 
§ 11 – Mitgliederversammlung 
 
(1)  Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal im Kalenderjahr statt. Eine 

außerordentliche Mitgliederversammlung muss binnen 6 Wochen stattfinden, wenn dies 
von einem Drittel der Vereinsmitglieder oder vom Vereinsausschuss schriftlich und unter 
Angabe der Gründe und des Zwecks beim Vorstand beantragt wird.  
In absoluten Ausnahmefällen kann auf die Abhaltung der Versammlung ganz verzichtet 
werden, wenn der Aufwand der Abhaltung eine unzumutbare Belastung darstellt (z.B. 
Präsenzform ist wie im Corona-Jahr 2020 nicht erlaubt u. Online-Versammlung kann nicht 
dargestellt werden). Diese Ausnahme kann allerdings nicht in 2 aufeinanderfolgenden 
Jahren erfolgen. Es ist in diesen Ausnahmefällen trotzdem nach Möglichkeit immer eine 
Abhaltung nach Abs. 3 b), c) oder d) anzustreben. 

 
(2)  Die Einberufung zu allen Mitgliederversammlungen erfolgt mindestens sieben Tage vor 

dem Versammlungstermin durch den Vorstand. Mit der schriftlichen Einberufung ist 
gleichzeitig die Tagesordnung bekannt zu geben, in der die zur Abstimmung gestellten 
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Anträge ihrem wesentlichen Inhalt nach zu bezeichnen sind. Das Einladungsschreiben 
gilt als zugegangen, wenn es an die letzte vom Vereinsmitglied bekannt gegebene 
Adresse gerichtet wurde. Als schriftliche Einladung gilt auch die elektronische Post per         
e-Mail.  
 

Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, ist die Mitgliederversammlung ohne 
Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. 

 
(3) Neu aufgenommen aufgrund Corona (=Text lt. Mustersatzung BLSV): 

Die Mitgliederversammlung kann als  
a) Präsenzveranstaltung oder  
b) Online-Versammlung oder  
c) Video-Telefonkonferenz oder  
d) Präsenzversammlung in Kombination mit einer Online-Versammlung oder eine    
    Video-Telefonkonferenz durchgeführt werden.  

 
Im Onlineverfahren und/oder Videokonferenzverfahren wird der für die aktuelle Ver-
sammlung gültige Zugangscode mindestens einen Tag vor der Versammlung bekannt 
gegeben. Ausreichend ist dabei die ordnungsgemäße Zusendung der E-Mail / bzw. die 
Versendung des Briefs an die letzte dem Vorstand bekanntgegebene E-Mail- bzw. 
Postadresse. Zugangscode und/oder sonstige Legitimationsdaten dürfen keinem Dritten 
zugänglich gemacht werden und sind unter Verschluss zu halten.  
Die online abzugebenden Stimmen sind über ein bereits in der Einberufung hierfür 
mitgeteiltes Abstimmungstool abzugeben. Die Stimmabgabe muss innerhalb eines 
angemessenen Zeitfensters nach Beginn des Abstimmvorgangs erfolgen. Verspätet 
eingegangene Stimmen sind ungültig. Der Beginn der Abstimmfrist und das Zeitfenster 
wird den online teilnehmenden Mitgliedern vom Versammlungsleiter mitgeteilt.  
Im Falle der Video-Konferenz/Telefonkonferenz erfolgt die Stimmabgabe konventionell 
durch fernmündliche Abstimmung.   

 
(4)  Anträge müssen nur dann in die Tagesordnung der Einladung der Mitgliederver-

sammlung aufgenommen werden, wenn sie mindestens vier Wochen vor der 
Mitgliederversammlung schriftlich beim Vorstand eingegangen sind. 

 
(5)  Die Mitgliederversammlung entscheidet bei Beschlüssen mit einfacher Mehrheit der 

abgegebenen gültigen Stimmen, soweit die Satzung nichts anderes bestimmt. 
Stimmenthaltung wird als ungültige Stimme gezählt. Bei Stimmengleichheit gilt der 
Antrag als abgelehnt. Beschlüsse über die Änderung der Satzung bedürfen der 
Zweidrittelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen der erschienenen Mitglieder. 
Eine Änderung des Vereinszwecks (§ 2) und die Auflösung des Vereines (§ 15) bedürfen 
der Dreiviertelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen der erschienenen Mitglieder. 

 
(6)  Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, werden bei Wahlen die zu wählenden 

Personen in Einzelwahlgängen gewählt. =Text lt. Mustersatzung BLSV – es ist auch immer zu 
empfehlen, dass einzeln gewählt wird, weil in einer (geheimen) „Gruppenabstimmung“ auch 
immer gewährleistet sein muss, dass man z.B. für eine Einzelperson mit NEIN abstimmen kann u. 
für die restlichen mit JA Es gilt derjenige als gewählt, der die absolute Mehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat. Stimmenthaltungen werden als ungültige 
Stimmen gezählt. Kommt eine absolute Mehrheit beim ersten Wahlgang nicht zustande, 
dann ist eine Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten abzuhalten, die beim ersten 
Wahlgang die meisten Stimmen erhalten haben. Die Stichwahl ist solange zu 



Satzung des VfL Egenburg e.V. 
 

12 
 

wiederholen, bis einer der beiden Kandidaten die erforderliche einfache Mehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen erreicht hat. = Text lt. Mustersatzung BLSV 

 
(7)  Die Art der Abstimmung wird durch den von der Mitgliederversammlung zu 

bestimmenden Wahlleiter festgelegt. Der Wahlleiter kann die Mitgliederversammlung 
auch über die Art der Abstimmung abstimmen lassen. 

 
(8)  Die Mitgliederversammlung ist insbesondere für folgende Angelegenheiten zuständig: 
 

a) Wahl, Abberufung und Entlastung des Vorstandes 
 

b) Wahl der zwei Kassenprüfer und Entgegennahme des Kassenberichtes 
 
c) Beschlussfassung über die Änderung der Satzung und über die Vereinsauflösung 

 
d) Beschlussfassung über das Beitragswesen, soweit nicht die  

Abteilungsversammlungen   zuständig sind 
 

e) weitere Aufgaben, soweit sich diese aus der Satzung oder nach Gesetz ergeben 
bzw.  Gegenstand der Tagesordnung sind. 

 
(9)  Über die Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift aufzunehmen. Diese ist vom 

Versammlungsleiter und vom Protokollführer zu unterzeichnen. 
 
 
 
§ 12 – Kassenprüfung 
 
(1)  Die von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren gewählten zwei Prüfer 

überprüfen sämtliche Kassengeschäfte des Hauptvereins (die Kassen der Abteilungen 
werden von den Abteilungskassenprüfern geprüft). Den Kassenprüfern sind sämtliche 
relevanten Unterlagen und Informationen zur Verfügung zu stellen. Über das Ergebnis ist 
in der Jahreshauptversammlung zu berichten. 

 
(2)  Die Kassenprüfer dürfen keinem anderen Organ des Vereins, das sie prüfen, angehören. 
 
(3)  Scheidet ein Kassenprüfer während laufender Amtszeit aus, so kann die Kassenprüfung 

bis zum Ende der Wahlperiode von dem noch im Amt befindlichen Kassenprüfer alleine 
durchgeführt werden. (=Text lt. Mustersatzung BLSV) Scheiden beide Kassenprüfer 
während laufender Amtszeit aus, so sind vom Vorstand 2 neue Kassenprüfer bis zum 
Ende der Wahlperiode zu berufen.  

 
(4) Sonderprüfungen sind möglich. 
 
(5)  Art und Umfang der Kassenprüfung regelt die Finanzordnung. 
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§ 13 – Abteilungen 
 
(1)  Für die im Verein betriebenen Sportarten können mit Genehmigung des Vorstandes 

rechtlich unselbstständige Abteilungen gebildet werden. Den Abteilungen steht nach 
Maßgabe der Beschlüsse des Vereinsausschusses und des Vorstands (je nach 
Zuständigkeitsbereich) das Recht zu, in ihrem eigenen sportlichen Bereich tätig zu sein. 

 
(2)  Die Abteilungsversammlungen wählen ihre Abteilungsleitung auf die Dauer von zwei 

Jahren.  
Das Nähere regelt die vom Abteilungsvorstand mit Genehmigung des Vereinsaus-
schusses zu beschließende Abteilungsordnung, die sich im Rahmen des 
satzungsmäßigen Vereinszweckes und der vom Vereinsausschuss zu erlassenden 
Muster-Abteilungsordnung halten muss. Sofern der Abteilungsvorstand keine eigene 
Abteilungsordnung beschließt, gilt die Muster-Abteilungsordnung entsprechend. Soweit 
in der Abteilungsordnung bzw. Muster-Abteilungsordnung nichts andres geregelt ist, gilt 
die Satzung des Hauptvereins für die Abteilungen entsprechend. 

 
(3)  Die Abteilungen können kein eigenes Vermögen bilden. 
 
 
 
§ 14 – Finanzen 
 
(1)  Der Verein ist nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit zu führen. Die Aufwendungen 

müssen in einem wirtschaftlichen Verhältnis zu den erwarteten und erzielten Erträgen 
stehen. 

 
(2)  Die zur Durchführung der Aufgaben erforderlichen Mittel werden beschafft durch 

Mitgliedsbeiträge, Zuschüsse, Fördergelder, Eintrittsgelder und Vereinsveranstaltungen. 
 
(3)  Vereinsgelder dürfen nicht spekulativ angelegt werden. Hierzu zählen insbesondere 

Firmenbeteiligungen, Aktien-, Options- und Termingeschäfte, Derivate, spekulative 
Fonds und Anleihen und alle weiteren Geldanlagen, deren Wertentwicklung zum 
überwiegenden Teil von der Entwicklung ihrer Kurswerte abhängig sind. 

 
(4)  Weitere Einzelheiten regelt die Finanzordnung. 
 
 
 
§ 15 - Auflösung des Vereines 
 
(1)  Die Auflösung des Vereins kann nur in einer eigens zu diesem Zweck und unter 

Einhaltung einer vierwöchigen Frist einberufenen Mitgliederversammlung beschlossen 
werden. In dieser Versammlung müssen vier Fünftel der stimmberechtigten 
Vereinsmitglieder anwesend sein. Zur Beschlussfassung ist eine Dreiviertelmehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen notwendig. Kommt eine Beschlussfassung nicht 
zustande, so ist innerhalb von vier Wochen eine weitere Mitgliederversammlung 
einzuberufen, die ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig 
ist. Darauf ist bei der Einberufung hinzuweisen.  

 

In der Auflösungsversammlung bestellen die Mitglieder die Liquidatoren, die dann die 
laufenden Geschäfte abzuwickeln haben. 
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(2)  Das nach Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke 

verbleibende Vermögen fällt der Gemeinde am Sitz des Vereins zu mit der Maßgabe, es 
unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, sportliche Zwecke im Sinne der 
Satzung zu verwenden. 

 
 
 
 
§ 16 – Ordnungen 
 
(1)  Der Vorstand und der Vereinsausschuss kann je nach Zuständigkeitsbereich 

Vereinsordnungen beschließen. 
 
(2)  Die Ordnungen sind nicht Bestandteil dieser Satzung. Die Ordnungen sind jedoch für alle 

Organe, Funktionäre und Mitglieder bindend. 
 
 
 

§ 17 - Haftung des Vereins 
 
(1)  Ehrenamtlich Tätige und Organ- oder Amtsträger, haften für Schäden gegenüber 

Mitgliedern und gegenüber dem Verein, die sie in Erfüllung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit 
verursachen, nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 

 
(2)  Der Verein haftet gegenüber den Mitgliedern im Innenverhältnis nicht für fahrlässig 

verursachte Schäden, die Mitglieder bei der Ausübung des Sports, aus der Teilnahme 
bei Vereinsveranstaltungen oder durch die Benutzung von Anlagen oder Einrichtungen 
des Vereins erleiden, soweit solche Schäden nicht durch Versicherungen des Vereins 
abgedeckt sind. 

 
 
 
§ 18 – Datenschutz Herauslösen dieses kompletten Paragraphen aus Satzung und Erstellung einer  

separaten Datenschutzordnung. Gründe: 1. müsste mit 2 großen u. 2 kleinen Absätzen erweitert  
werden nach Mustersatzung -> sehr großer Umfang in Satzung – 2. Datenschutz „lebt“ (z.B. KI) u.  
müsste jedesmal per Satzungsänderung angepasst werden; Ordnung kann schneller von  
Vorstand angepasst werden)  
 

(1) Der Vorstand gibt sich eine Datenschutzordnung, in der die Einzelheiten des 
Datenschutzes und der Persönlichkeitsrechte der Mitglieder gesondert geregelt werden. 

 
(1)  Zur Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben des Vereines und der Verpflichtungen, die 

sich aus der Mitgliedschaft im Bayerischen Landes-Sportverband (BLSV) und aus der 
Mitgliedschaft in dessen zuständigen Sportfachverbänden ergeben, können im Verein 
unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) 
folgende personenbezogene Daten von Vereinsmitgliedern digital gespeichert werden: 
Name, Adresse, Geschlecht, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, 
Eintrittsdatum, Bankverbindung und Abteilungszugehörigkeit.  

 

Die digitale Erfassung der Daten erfolgt unter der Maßgabe, dass die Mitglieder mit der 
Beitrittserklärung zustimmen. 
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(2) Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen ist es 
untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als den zur jeweiligen 
Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten 
zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch nach dem 
Ausscheiden des Mitglieds aus dem Verein fort. 

 
(3)  Als Mitglied des  Bayerischen Landes-Sportverbandes,  Georg-Brauchle-Ring 93,  80992 

München, ist der Verein verpflichtet, im Rahmen der Bestandsmeldung folgende Daten 
seiner Mitglieder an den BLSV zu melden: Name, Vorname, Geburtsdatum, Geschlecht, 
Sportartenzuständigkeit. Die Meldung dient zu Verwaltungs- und Organisationszwecken 
des BLSV. Soweit sich aus dem Betreiben bestimmter Sportarten im Verein eine 
Zuordnung zu Sportfachverbänden ergibt, werden diesen für deren Verwaltungs- und 
Organisationszwecke bzw. zur Durchführung des Wettkampfbetriebes die erforderlichen 
Daten betroffener Vereinsmitglieder zur Verfügung gestellt. 
 

(4)  Zur Wahrnehmung satzungsgemäßer Mitgliederrechte kann bei Verlangen der Vorstand 
gegen die schriftliche Versicherung, dass die Adressen nicht zu anderen Zwecken 
verwendet werden, Mitgliedern bei Darlegung eines berechtigten Interesses Einsicht in 
das Mitgliederverzeichnis gewähren. 

 
(8)  Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden personenbezogene Daten, soweit sie die 

Kassengeschäfte betreffen, entsprechend der steuerrechtlichen Bestimmungen bis zu 10 
Jahren ab Wirksamwerden der Beendigung aufbewahrt. 

 
 
 
§ 19 Sprachregelung lt. Mustersatzung BLSV 
 

Wenn im Text der Satzung oder Ordnungen des Vereins bei Funktionsbezeichnungen 
die weibliche oder männliche Sprachform verwendet wird, so können unabhängig davon 
alle Ämter von Personen jeglichen Geschlechts besetzt werden. 

 
 
 
§ 19 – Inkrafttreten 
 
(1)  Die Satzung wurde bei der ordentlichen Mitgliederversammlung am 13.05.2015  

15.04.2024 in Egenburg beschlossen und tritt mit Eintragung in das Vereinsregister in 
Kraft. 

 
(2)  Durch die vorstehende Satzung erlischt die bisher gültige, am 21.10.1966 beschlossene 

und am 14.07.1977, 12.04.1991, 02.12.1994, 27.05.1995, und am 22.06.2011 und 
13.05.2015 geänderte Satzung. 


